
Grundsätze einer seriösen 
Vermögensverwaltung
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Sehr geehrte Damen und Herren,

mit dem Inkrafttreten des 3. Finanz-
marktförderungsgesetzes im Frühjahr 
1998 erfuhr das Börsen- und Wert-
papierhandelsrecht in Deutschland 
sowie das Gesetz über Kapitalanlage-
gesellschaften eine der umfassends-
ten Novellierungen. Die Tätigkeit der 
Finanzportfolioverwalter wurde damit 
erstmals von spezifischen Zulassungs-
kriterien abhängig gemacht und unter 
eine laufende behördliche Aufsicht 
gestellt. Die Verbesserungen beim An-
legerschutz und der Wertpapierauf-
sicht brachten Vermögensverwaltern 
zahlreiche Chancen – aber auch neue 
Herausforderungen für die Ausübung 
ihrer Tätigkeit.

Bereits im Jahr vor Inkrafttreten nah-
men engagierte Vermögensverwalter 
die bevorstehenden Änderungen zum 
Anlass, sich zu einer Interessengemein-
schaft zusammenzuschließen. Aus die-
ser Idee wurde Ende 1997 der Verband 
unabhängiger Vermögensverwalter 
Deutschland e.V. (VuV) gegründet. An-
fänglich stand der Austausch mit den 
Aufsichtsbehörden im Fokus der Ver-
bandsarbeit. Heute sind wir auch  ein 
gefragter Partner für Medien, Politik, 
Wissenschaft und selbstverständlich 
auch für unsere Mitglieder. 

Die im VuV engagierten Vermögens-
verwalter haben es sich zur Aufgabe 
gemacht, ihre Mandanten unabhän-

gig, kompetent und seriös zu bera-
ten und zu betreuen. Zudem sind sie 
nicht nur zur strikten Einhaltung der 
umfangreichen rechtlichen Vorgaben 
(Wertpapierhandelsgesetz, Wertpa-
pierinstitutsgesetz u.a.) verpflichtet, 
sondern haben sich darüber hinaus 
dem VuV-Ehrenkodex unterworfen, 
der unlautere Praktiken verhindern 
und eine anlegerfreundliche Vermö-
gensverwaltung sicherstellen soll.

Unser oberstes Ziel ist es, unabhängi-
ge Vermögensverwalter als wichtige 
Partner am Kapitalmarkt stärker ins 
Bewusstsein der Anleger zu rücken. 
Dies gelingt nur, wenn die Vermögens-
verwalter glaubwürdig, individuell und 
verlässlich agieren, dem Mandanten 
stets die oberste Priorität einräumen 
und eigene Interessen zurückstellen. 

Unsere Mitglieder haben eine hohe 
Verantwortung gegenüber ihren Man-
danten und deren Vermögen. Dieser 
Verantwortung sind sie sich und wir 
uns als Verband sehr bewusst. 

Die Vermögensverwalter des VuV freu-
en sich auf eine langfristige und er-
folgreiche Zusammenarbeit mit Ihnen.

Ihr
Frank Engel 
Kaufmännischer Geschäftsführer
VuV e.V.

Vertrauen durch Unabhängigkeit 
und Kompetenz

VUV - GRUNDSÄTZE EINER SERIÖSEN VERMÖGENSVERWALTUNG
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Verbandsprofil

In den über 25 Jahren seit Gründung haben sich immer mehr unabhän-
gige Vermögensverwalter dem VuV e.V. angeschlossen, um gemeinsam 
die steigenden Anforderungen zu 

Wer wird sind

Was am 12. Dezember 1997 mit sie-
ben Mitgliedern begann, ist im Laufe 
der Jahre zu einer Erfolgsgeschichte 
geworden. Mittlerweile ist der Verband 
unabhängiger Vermögensverwalter der 
größte Berufsverband der unabhängi-
gen Vermögensverwalter. 

Unser Anspruch

Anleger wollen ihr Vermögen in bes-
ten Händen wissen und dabei profes-
sionell und objektiv betreut werden. 
Unsere Verbandsmitglieder müssen 
diese Anforderungen nachweislich er-
füllen. Eine Mitgliedschaft im Verband 
unabhängiger Vermögensverwalter 
Deutschland e.V. ist deshalb nur unter 
besonderen Voraussetzungen mög-
lich. Die Einhaltung der gesetzlichen 
Vorschriften diverser europäischer 
Verordnungen, des Wertpapierinsti-
tutsgesetzes sowie des Wertpapier-
handelsgesetzes wird durch eine jähr-
liche Prüfung eines Wirtschaftsprüfers 
festgestellt. Seine zusammenfassende 
Bewertung der Prüfung lassen wir uns 
von unseren Mitgliedsunternehmen 
zur Einsicht vorlegen. Sofern darin 
Mängel oder Einschränkungen enthal-
ten sind oder uns Kundenbeschwer-
den vorliegen, ergreifen wir regelmä-
ßig Maßnahmen zur Klärung. 

Wie wir arbeiten

Mit unserer täglichen Verbandsarbeit sorgen wir dafür, die Unabhängigkeit, die 
Kompetenz und die Seriosität unserer Mitglieder zu stärken, weil nur durch einen 
hohen Anspruch das Vertrauen der neuen Anleger gewonnen bzw. bestehender 
Kunden erhalten werden kann. Unser Dienstleistungs- und Beratungsangebot 
ergänzt die bereits bestehende hohe Expertise der oftmals langjährig am Markt 
tätigen Unternehmen und trägt mit dazu bei, dass VuV-Mitglieder zu den Besten 
ihrer Branche zählen. Dazu dienen etwa die regelmäßigen VuV-Rundschreiben 
und fachspezifischen Seminare, mit denen wir die Mitglieder über die regulatori-
schen Anforderungen informieren, die sich in nur kurzen Zeitintervallen ändern. 
In der verbandseigenen Akademie können die Mitglieder zu meist aktuellen 
Fachthemen ihr Know-how nochmals vertiefen. 

Zu unserer qualitätssichernden Dienstleistung gehört es, dass wir unseren Mit-
gliedern ein umfassendes Compliance-Management-System mit gesetzeskon-
formen Musterverträgen und sonstige Formularen zur Verfügung zu stellen. Die 
laufende Betreuung der Mitglieder bei den täglich anfallenden Kernfragen der 
Vermögensverwaltung stellt ein Angebot des VuV dar, welches gerne in Anspruch 
genommen wird. Komplettiert wird die Verbandsarbeit durch den regelmäßigen 
Austausch mit der Kapitalmarktaufsicht und mit den für die Regulierung zustän-
digen nationalen und internationalen Gremien.

VUV - GRUNDSÄTZE EINER SERIÖSEN VERMÖGENSVERWALTUNG

bewältigen.  

Über 300 Mitglieder engagieren 
sich im VuV. Damit gehört mehr 
als jeder zweite in Deutschland 
zugelassene unabhängige Vermö-
gensverwalter dem Verband an.  
Die aktuellen Mitgliedsunterneh-
men finden Sie unter www.vuv.de.
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Unsere Netzwerke

Der VuV verfügt über ein umfassen-
des Netzwerk, das unsere Mitglieder 
auch im Interesse ihrer Kunden nutzen 
können. Dazu zählen beispielsweise 
qualifizierte Steuerberater und Wirt-
schaftsprüfer ebenso wie namhafte 
Rechtsanwälte mit Spezialisierung 
auf das Kapitalmarktrecht. Überdies 
pflegen wir den kontinuierlichen Di-
alog mit anderen in- und ausländi-
schen Berufsverbänden. Durch diesen 
ständigen Informationsaustausch und 
den Transfer von wichtigem Know-
how halten sich unsere Mitglieder auf 
dem neusten Stand bezüglich der sich 
oftmals schnell entwickelnden Ände-
rungen auf den Finanzmärkten. Von 
diesem Wissensvorsprung profitieren 
die im Verband organisierten Mitglied-
sunternehmen, deren Mitarbeiter und 
auch deren Kunden.

Die VuV-Ombudsstelle

Die VuV-Ombudsstelle besteht schon seit 2014.  
Im Februar 2017 wurden alle Finanzdienstleis-
tungshäuser gesetzlich dazu verpflichtet, sich 
einer Verbraucherschlichtungsstelle anzuschließen und ihre Kunden darüber zu 
informieren, dass sie diese im Falle von Unstimmigkeiten anrufen können. Der 
VuV hatte die bereits bestehende Ombudsstelle daher vom Bundesamt der Justiz 
formal anerkennen lassen und stärkt seitdem den Verbraucherschutz. 

Die Schlichtungsstelle schlichtet Streitigkeiten im Sinne des § 14 Abs.1 Satz 1 
UklaG zwischen Verbrauchern und Mitgliedern des VuV auf Antrag des Verbrau-
chers. Dies sind in erster Linie Streitigkeiten über die von den Mitgliedern des VuV 
angebotenen Finanzdienstleistungen (unter anderem Finanzportfolioverwaltung, 
Anlageberatung, Anlagevermittlung, Abschlussvermittlung) des Wertpapierhan-
delsgesetzes.

Das Schlichtungsverfahren ist für Verbraucher kostenfrei und wird schriftlich ohne 
mündliche Anhörung der Parteien und ohne Beweisaufnahme (also ohne Ver-
nehmung von Zeugen oder Einholung von Sachverständigengutachten) durchge-
führt. Der Schlichtungsvorschlag der Ombudsstelle ist für keine Partei verbindlich. 
Er wird nur dann verbindlich, wenn beide Parteien dem Schlichtungsvorschlag 
zustimmen. 

VUV - GRUNDSÄTZE EINER SERIÖSEN VERMÖGENSVERWALTUNG
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Der Begriff Vermögensverwalter ist 
rechtlich nicht geschützt. Vermögens-
verwalter darf sich daher jeder nen-
nen, der das Vermögen Dritter betreut. 
Aber nicht jeder Vermögensverwalter 
verfügt über die Zulassung der Bun-
desanstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht (BaFin) nach dem Wertpapier-
institutsgesetz. Wer in Wertpapiere 
angelegte Kundendepots verwalten 
möchte, bedarf einer Zulassung zur 
sogenannten „Finanzportfolioverwal-
tung“ durch die BaFin. 

Die Finanzportfolioverwaltung unter-
scheidet sich von der Anlageberatung 
dadurch, dass der Vermögensverwal-
ter die Anlageentscheidung für den 
Kunden unter Berücksichtigung der 
vorher vereinbarten Anlagerichtlinien 
trifft und gegenüber der Depotbank 
umsetzt. 

In den Anlagerichtlinien werden un-
ter Berücksichtigung des Risikoprofils 
Grenzen für bestimmte Gattungen von 
Wertpapieren vereinbart, an die sich 
der Vermögensverwalter halten muss. 
Der Kunde erhält einen regelmäßigen 
Bericht über die erfolgten Transaktio-
nen sowie – mindestens aber zweimal 
im Jahr –  über Entwicklung der von 
ihm beauftragten Vermögensverwal-
tung. Im Unterschied dazu unterbrei-
tet der Anlageberater lediglich einen 
Anlagevorschlag, über den der Kunde 
dann selbst entscheidet. 

Um von der BaFin die Zulassung zur 
Finanzportfolioverwaltung zu erhal-
ten, müssen zahlreiche rechtliche, 
regulatorische und organisatorische 
Voraussetzungen erfüllt sein. Der Ver-
mögensverwalter muss über eine fach-
liche Eignung verfügen und persönlich 
zuverlässig sein. Er muss ausreichend 
Kapital nachweisen und mindestens 
über eine dreijährige Erfahrung als lei-
tender Angestellter im Bereich Anlage-
beratung oder Vermögensverwaltung 
verfügen. Zudem muss die Organisa-
tion des Unternehmens die Gewähr 
dafür bieten, dass die immer umfang-
reicher werdenden regulatorischen 
Anforderungen erfüllt werden kön-
nen. Erst nach umfassender Prüfung 
und Erteilung der Genehmigung durch 
die BaFin darf der Vermögensverwalter 
seine Tätigkeit aufnehmen. Vom Zeit-
punkt der Zulassung an unterliegt er 
zahlreichen regulatorischen und for-
malen Anforderungen sowie der lau-
fenden Überwachung durch die BaFin. 
Zu den mit der Zulassung einzuhalten-
den Pflichten gehört es u.a., den Man-
danten etwaige Interessenkonflikte 
unverzüglich aufzuzeigen. Des Weite-
ren muss der Vermögensverwalter den 
Kunden vor der Beauftragung über die 
voraussichtlich entstehenden Kosten 
(z.B. Depotführungskosten, Produkt-
kosten und eigene Gebühren) infor-
mieren. Gebührensätze, Provisionen 
oder sonstige Zuwendungen werden 
auf diese Weise transparent gemacht. 

Was ist eigentlich 
Vermögensverwaltung“?

Zusätzlich besteht die Pflicht, ein Be-
schwerde-Management-System einzu-
richten und die Vergütungsstrukturen 
im Unternehmen offenzulegen. Ein 
wesentlicher Umstand für die geprüf-
te Seriosität ist es schließlich, dass 
der zugelassene Vermögensverwalter 
die Einhaltung der aufsichtsrechtli-
chen Anforderungen durch eine jähr-
liche Prüfung eines Wirtschaftsprüfers 
nachweisen muss. Das VuV-Mitglied 
ist nach dem Ehrenkodex des VuV ver-
pflichtet, dem Verband das Testat des 
Wirtschaftsprüfers vorzulegen.

Die Verwaltung fremden Vermögens 
nach eigenem Ermessen erfordert ein 
hohes Maß an Sorgfalt, Verantwor-
tung und Seriosität. In den VuV kön-
nen als ordentliche Mitglieder nur 
Vermögensverwalter aufgenommen 
werden, die eine Genehmigung der 
BaFin zur Finanzportfolioverwaltung 
besitzen. Denn die von der BaFin er-
teilte Zulassung und insbesondere die 
laufende Aufsicht ist ein wesentliches 
Indiz dafür, dass der Vermögensver-
walter dieser Verantwortung gerecht 
wird. 

Unabhängig davon sind die im VuV 
angeschlossenen Mitglieder dem Eh-
renkodex des Verbandes verpflichtet, 
der einen kompetenten und verant-
wortungsvollen Umgang der Mitglie-
der mit den Vermögenswerten ihrer 
Kunden gewährleisten soll.

Geprüfte Seriosität: Vermögensverwalter mit Zulassung zur Finanzportfolioverwaltung

VUV - GRUNDSÄTZE EINER SERIÖSEN VERMÖGENSVERWALTUNG
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Vermögensanlage ist im Kern Vertrau-
enssache. Wer sein Geld dem Geschick 
eines Vermögensverwalters anvertraut, 
verlangt nach Sicherheit. Sicherheit da-
rüber, einen seriösen Partner gefunden 
zu haben, der sich fair, verlässlich und 
kompetent den eigenen Bedürfnissen 
annimmt. Erst auf diesem Fundament 
kann Vertrauen entstehen. 

Auch noch so umfangreiche Papierber-
ge, zu deren Anhäufung die Institute 

aufgrund der zunehmenden Regu-
lierung verpflichtet sind, können we-
der den gesunden Menschenverstand 
noch das subjektive Gefühl, in guten 
Händen zu sein, ersetzen.  

Die nachstehenden „Grundsätze einer 
seriösen Vermögensverwaltung“ sol-
len Ihnen dabei helfen, den richtigen 
Partner zu finden und die Qualität sei-
ner Arbeit beurteilen zu können. Sie 
fassen die wichtigsten Prinzipien einer 

vertrauenswürdigen Vermögensver-
wal-tung für Sie zusammen.

Nehmen Sie sich die Zeit zur Lektüre. 
Denn die Wahl des richtigen Vermö-
gensverwalters erfordert vor allem 
eines: eine sorgfältige Auseinander-
setzung mit den wesentlichen Rah-
menbedingungen der professionellen 
Vermögensverwaltung. Erst dann soll-
ten Sie eine konkrete Entscheidung 
treffen.

Grundsätze einer seriösen
Vermögensverwaltung

Wie erkennt man einen guten Vermögensverwalter?

VUV - GRUNDSÄTZE EINER SERIÖSEN VERMÖGENSVERWALTUNG

Auf den nachfolgenden Seiten erhalten Sie ausführliche Informationen 
über die Grundsätze einer seriösen Vermögensverwaltung:

1.	 Gewissenhafte Betreuung (Seite 7) 

2.	 Individuelle Betreuung (Seite 8) 

3.	 Wahrung von Kundeninteressen (Seite 9) 

4.	 Faire und transparente Honorargestaltung (Seite 10) 

5.	 Einhaltung von Formalien (Seite 11) 

6.	 Reporting und Kontrolle (Seite 12) 

7.	 Qualitätssicherung (Seite 13) 

8.	 Verantwortungsbewusste Werbung (Seite 14) 

9.	 „Chemie“ muss stimmen (Seite 15)
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Der gewissenhafte und sorgfältige 
Austausch mit dem Mandanten so-
wohl bei Festlegung der individuellen 
Anlageziele und Anlagekonzepte als 
auch bei der Auswahl der geeigneten 
Anlagestrategie ist das maßgebliche 
Qualitätskriterium eines guten Ver-
mögensverwalters. Die Mitgliedsun-
ternehmen des VuV gehen über die 
rein gesetzlichen Vorgaben hinaus. 
Nach dem VuV-Ehrenkodex hat jeder 
Vermögensverwalter stets in dem Be-
wusstsein zu handeln, dass sein Wir-
ken von zentraler Bedeutung für die 
Finanz- und Lebensplanung seines 
Klienten sein kann. Dies verdeutlicht 
die grundlegende Bedeutung der für 
den Kunden zu treffenden Anlageent-
scheidungen. Darüber hinaus strebt 
der Vermögensverwalter eine langfris-
tige Kundenverbindung an.

Gewissenhafte Betreuung

Worauf Sie achten sollten:

Das Gespräch zwischen Vermögensverwalter und Kunden sollte nicht zwischen 
„Tür und Angel“ geführt werden, sondern benötigt Zeit. Denn erst die ausführ-
liche systematische Befassung mit dem Mandanten und seiner individuellen per-
sönlichen und wirtschaftlichen Situation ermöglicht die Erarbeitung einer auf 
seine Interessen abgestimmten Investmentstrategie und vermeidet Missverständ-
nisse.

Eine gewissenhafte Betreuung muss folgende Punkte 
berücksichtigen:
 

•	 die systematische Erfassung der Gesamtvermögenssituation des Mandan-
ten und seiner spezifischen Anlageziele,

•	 die Erfassung der individuellen Risikobereitschaft und -tragfähigkeit des 
Mandanten nach Kenntnis der Anlageerfahrungen und Einstufung in die 
entsprechenden Risikoklassen, 

•	 aussagekräftige Informationen zum Investmentstil des Vermögensverwal-
ters und eine anlagegerechte Aufklärung über Produktrisiken und Entgelte.

VUV - GRUNDSÄTZE EINER SERIÖSEN VERMÖGENSVERWALTUNG

1
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Die individuelle und persönliche  
Betreuung des Mandanten ist durch-
gängig zu gewährleisten.

Worauf Sie achten sollten:

Der Vermögensverwalter betreut  
seinen Mandanten in eigener Ent-
scheidungs- und Dispositionsfreiheit 
auf der Grundlage einer ihm erteil-
ten Dispositionsvollmacht gemäß den  
vereinbarten Vorgaben. Dies unter-
scheidet ihn vom Anlageberater. Der 
Kunde sollte deshalb zu jeder Zeit 
durch einen persönlichen Ansprech-
partner höchste Aufmerksamkeit 
und individuelle Betreuung genießen; 
denn es geht um erhebliche Finanz- 
und Vermögenswerte.

Eine individuelle Betreuung 
sollte folgende Kriterien  
erfüllen:

•	 konstante Bereitstellung eines 
persönlichen Betreuers, der Ihnen 
für eine langfristige Betreuung 
zur Verfügung steht,

•	 durchgängige und verlässliche 
Erreichbarkeit des Betreuers, 

•	 klare Vertretungsregelungen, 
•	 kurze Reaktionszeiten des  

Betreuers, 
•	 Mandantenlimitierung auf etwa 

50 Klienten pro Betreuer bei 
nicht standardisierter Vermögens-
verwaltung. 

VUV - GRUNDSÄTZE EINER SERIÖSEN VERMÖGENSVERWALTUNG

Individuelle Betreuung2
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Der Vermögensverwalter ist verpflich-
tet, seine Dienstleistung ausschließ-
lich im Interesse des Klienten zu er-
bringen. Eigene Interessen haben 
zurückzustehen.

Worauf Sie achten sollten:

Aus jeder Mandantenbeziehung er-
wachsen dem Vermögensverwalter 
Möglichkeiten der eigenen Vorteil-
nahme. 

So kann er die Kenntnis von Kunden-
aufträgen für eigene Geschäfte nut-
zen (so genanntes Frontrunning) oder 
unverhältnismäßig hohe Gebühren 
durch das häufige Umschichten des 
Kundendepots erzielen (sogenanntes 
Churning). 

Solche Verhaltensweisen, die nicht im 
Interesse des Klienten sind, haben mit 
seriöser Vermögensverwaltung nichts 
zu tun und sind verboten. 

Um Interessenkonflikte auszuschlie-
ßen, dürfen seit dem 03.01.2018 im 
Bereich der Finanzportfolioverwal-
tung monetäre Zuwendungen von 
Dritten nicht mehr angenommen 
werden. Lediglich nichtmonetäre Zu-
wendungen (z.B. eine vergünstigte 
Teilnahme an Fortbildungsveranstal-
tungen) sind unter bestimmten Vor-
aussetzungen zulässig.

Dem Kundeninteresse verpflichtete Vermögensverwalter sollten:

•	 jederzeit größtmögliche Transparenz an den Tag legen,
•	 Umschichtungen im Depot schlüssig erklären können, 
•	 Nachfragen von Klienten umfassend und offen beantworten.

VUV - GRUNDSÄTZE EINER SERIÖSEN VERMÖGENSVERWALTUNG

Wahrung von 
Kundeninteressen

3
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Das Honorar für die Vermögensverwal-
tung richtet sich nach dem Anspruch 
des Klienten, seiner Zielsetzung, der 
Größe des Depots und dem erforder-
lichen Arbeitsaufwand. Es soll fair, 
transparent und leistungsgerecht sein.

Worauf Sie achten sollten:

Grundsätzlich ist zwischen einem volu-
menabhängigen Fixhonorar und einem 
gewinnabhängigen Erfolgshonorar zu 
unterscheiden. Diese Honorararten 
können jeweils für sich vereinbart wer-
den. Zahlreiche Vermögensverwalter 
bieten eine Kombination aus beiden 
Komponenten an. Darüber hinaus 
kann der Honorarsatz von der Art 
des Verwaltungsmandats (Fondsver-
mögensverwaltung, standardisiertes 
Mandat, individuelles Mandat) und 
dem tatsächlichen Verwaltungsauf-
wand abhängen.

Als fair und marktüblich 
gelten Honorare, wenn sie:

•	 jährlich bis zu 1,5 Prozent des 
verwalteten Vermögens (Fixhono-
rar) nicht übersteigen,

•	 Erfolgsprämien erst dann berück-
sichtigen, wenn eventuelle  
Verluste der Vergangenheit  
wieder ausgeglichen sind.

VUV - GRUNDSÄTZE EINER SERIÖSEN VERMÖGENSVERWALTUNG

Faire und transparente
Honorargestaltung

4
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Der Gesetzgeber hat die Unterzeich-
nung von zahlreichen Dokumenten 
vorgeschrieben. Man kann Zweifel 
haben, ob dem Anleger wirklich damit 
gedient ist, Formblätter zu unterzeich-
nen. Dies ändert aber nichts daran, 
dass die Formalien strikt einzuhalten 
sind.      

Persönlicher  
Datenanalysebogen: 

Wie ein seriöser Arzt muss der zuge-
lassene Vermögensverwalter zunächst 
die Anamnese durchführen und erken-
nen, wen er vor sich hat und welche 
individuellen Besonderheiten und Be-
dürfnisse bestehen. Die Erhebung der 
persönlichen Daten ist die Vorbedin-
gung dafür, dass überhaupt eine für 
den Kunden geeignete Anlageemp-
fehlung erfolgen kann. 

Worauf Sie beim Daten- 
analysebogen achten sollten:

•	 Der Vermögensverwalter sollte 
sich hinreichend Zeit für die 
Aufnahme der persönlichen Da-
ten nehmen. Beschwichtigende 
Aussagen wie „das ist nur für die 
Akte“ sind nicht akzeptabel. 

•	 Die erhobenen Daten sollten zu-
treffend sein. Lassen Sie sich ein 
Exemplar aushändigen. Sollte sich 
an den Angaben in der Folgezeit 
etwas Wesentliches geändert 
haben, teilen Sie es dem Vermö-
gensverwalter mit.  

Schriftlicher Vertrag: 

Zwischen Vermögensverwalter und Kunde ist ein schriftlicher Vertrag  
zu schließen.

Worauf Sie beim schriftlichen Vertrag achten sollten:

Vor der Vertragsschließung muss der Kunde über die voraussichtlich entstehen-
den Kosten (z.B. Depotführungskosten, Produktkosten und eigene Gebühren) 
informiert werden, damit er schon vorher weiß, was in etwa auf ihn zukommt 
(sog. Ex-Ante-Kosteninformation). Die Rahmenbedingungen sowie die konkrete 
Ausgestaltung der Anlagestrategie dürfen nicht nur mündlich vereinbart sein, 
sondern müssen in jedem Fall in einem schriftlichen Dokument zwischen Klienten 
und Vermögensverwalter festgehalten werden. Dies erhöht die Rechtssicherheit 
für beide Seiten und hilft, Missverständnisse zu vermeiden.

Ein solcher schriftlicher Vertrag nebst Anlagen sollte folgende Punkte  
dokumentieren: 

•	 das Konto bzw. Depot, worauf sich der Verwaltungsauftrag bezieht,
•	 die Anlagerichtlinien, die der Vermögensverwalter bei den laufenden Trans-

aktionen einzuhalten hat,
•	 die Honorargestaltung,
•	 die Klarstellung, dass der Vermögensverwalter zu Entnahmen aus Konten 

oder Depots seines Klienten oder zu Verfügungen zu Gunsten Dritter nicht 
befugt ist.

VUV - GRUNDSÄTZE EINER SERIÖSEN VERMÖGENSVERWALTUNG

Einhaltung von Formalien5

Der VuV stellt seinen Mitgliedern eine Muster-Vertrags-
dokumentation zur Verfügung, die mit Unterstützung 

spezialisierter Juristen erarbeitet worden ist. Fragen Sie den 
Vermögensverwalter, mit dem Sie abschließen wollen, ob er 

sich an diesen Mustern orientiert. 
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Der Vermögensverwalter hat seine 
Kunden nach den Vorgaben des Wert-
papierhandelsgesetzes über die Ent-
wicklung des Depots zu unterrichten.

Worauf Sie achten sollten:

Mit einem Vermögensverwaltungs-
mandat legt der Anleger die operati-
ve Betreuung seines Depots zwar in 
fremde Hände, er sollte damit aber 

Kundenreportings müssen: 

•	 mindestens halbjährlich anhand 
der Depot- und Transaktionsüber-
sichten erfolgen,

•	 vergleichsfähige Wertentwick-
lungsinformationen beinhalten

•	 und dabei anerkannte und trans-
parente Methoden zur Messung 
der Wertentwicklung berück-
sichtigen, sofern diese vereinbart 
wurde. 

VUV - GRUNDSÄTZE EINER SERIÖSEN VERMÖGENSVERWALTUNG

nicht die Verantwortung vollständig 
delegieren. Nach wie vor bleibt der 
Kunde Auftraggeber und kann auch 
einzelne Weisungen erteilen. Genauso 
wichtig wie die Auswahl des richtigen 
Vermögensverwalters ist die laufende 
Kontrolle seiner Leistungen. 

Im Vordergrund steht die Überwa-
chung der Vorgaben für das Mandat 
sowie die Bewertung der Verwaltungs-

leistungen. Hierbei gilt folgende Re-
gel: Je komplexer und anspruchsvoller 
das Mandat, desto ausführlicher das 
Reporting. Darüber hinaus sollte je-
der Vermögensverwalter mindestens 
einmal jährlich die Umsetzung der 
vereinbarten Anlagerichtlinie und die 
Vermögenssituation des Mandanten in 
einem ausführlichen Gespräch erläu-
tern, um möglichen Korrekturbedarf 
zu erkennen.

Reporting und Kontrolle6

Seit dem 03.01.2018 muss  der 
Vermögensverwalter einmal 

jährlich auch die Wirkung der 
entstandenen Gesamtkosten 
auf die Rendite nachvollzieh-
bar veranschaulichen, damit 
der Kunde das Ergebnis auch 
anhand konkreter Zahlen be-
werten kann (sog. Ex-Post-

Kosteninformation).
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Der Vermögensverwalter hat darauf 
zu achten, die hohe Qualität seiner 
Dienstleistung fortlaufend sicherzu-
stellen.

Worauf Sie achten sollten:

Der Gesetzgeber fordert vom Vermö-
gensverwalter die „fachliche Eignung“ 
als Voraussetzung der Zulassung durch 
die Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht. Er verlangt ein aus-
reichendes Maß an theoretischen 
und praktischen Kenntnissen sowie 
Leitungserfahrungen. Diese liegen 
vor, wenn eine dreijährige leitende 
Tätigkeit in der Anlageberatung oder 
Vermögensverwaltung einer Bank 
nachgewiesen werden kann. Die Be-
dingungen an den Finanz- und Kapi-
talmärkten sowie die Ansprüche ihrer 
Teilnehmer entwickeln sich jedoch zu 
schnell, als dass sich der Vermögens-
verwalter auf dem einmal erteilten Be-
fähigungsnachweis ausruhen könnte. 

Um die hohe Qualität seiner Arbeit sicherzustellen,  
sollte der Vermögensverwalter:

•	 bei der Auswahl seiner Mitarbeiter die größtmögliche Sorgfalt walten 
lassen,

•	 sich selbst und seine Mitarbeiter kontinuierlich weiterbilden, um so  
dauerhaften Anschluss an die sich verändernden Märkte, die Sachkunde, 
neue Produkte und rechtliche Rahmenbedingungen zu halten,

•	 über moderne und leistungsfähige IT-Systeme verfügen sowie
•	 ein funktionierendes Compliance-Management unterhalten, um etwaige 

Qualitätsmängel systematisch aufzudecken und abzustellen.
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Qualitätssicherung7

Seit dem 03.01.2018 besteht 
auch eine gesetzliche Verpflich-
tung, sich regelmäßig fortzu-
bilden. Ein guter Vermögens-

verwalter wird daher besonders 
darauf bedacht sein, seine 

Expertise immer wieder den sich 
verändernden Anforderungen 

anzupassen.
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Bei der Werbung für seine Dienst-
leistung hat der Vermögensverwalter 
Zurückhaltung zu üben. Aggressives 
Marketing und irreführende Angaben 
sind zu unterlassen.

Worauf Sie achten sollten:

Der Umgang mit Finanzprodukten 
birgt Risiken mit möglicherweise weit-
reichenden Konsequenzen. Der werb-
liche Auftritt von Finanzdienstleistern 
ist daher besonderen Anforderungen 
unterworfen.

Nach den aufsichtsrechtlichen Vorga-
benunterliegen auch Vermögensver-
walter besonderen Anforderungen, 
wenn es um den werblichen Auftritt 
und die Ansprache von Zielkunden 
geht.

VUV - GRUNDSÄTZE EINER SERIÖSEN VERMÖGENSVERWALTUNG

Verantwortungsbewusste
Werbung

8

Vor diesem Hintergrund haben Vermögensverwalter u.a.: 

•	 die unaufgeforderte telefonische Kontaktaufnahme zu potenziellen Kunden 
(cold calling) zu unterlassen,

•	 die strikte Vertraulichkeit über andere Mandantenbeziehungen zu wahren,
•	 irreführende Angaben in Produkt- oder Firmeninformationen zu verhindern,
•	 keine unlauteren oder geschönten Performancezahlen anzugeben.
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Berücksichtigt der von Ihnen ins Auge 
gefasste Vermögensverwalter alle 
Grundsätze der seriösen Vermögens-
verwaltung, bleibt zum Schluss ein 
letzter Punkt, der sich anhand von 
Prüflisten allein allerdings kaum klären 

lässt. Die „Chemie“ zwischen Verwal-
ter und Mandanten muss stimmen. 
Sollten Sie auch hier zu einem posi-
tiven Ergebnis gelangen, steht einer  
vertrauensvollen Zusammenarbeit 
nichts mehr im Wege.

Sollten Sie noch nicht sicher sein, 
dann empfehlen wir Ihnen die  
Publikation „Geldanlage – Wie Sie 
unseriöse Anbieter erkennen“, die Sie 
über die Internetseite der BaFin unter  
www.bafin.de erhalten.

VUV - GRUNDSÄTZE EINER SERIÖSEN VERMÖGENSVERWALTUNG

„Chemie“ muss stimmen9
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Die Vermögensverwalter des VuV freuen sich auf eine langfristige und erfolgreiche Zusammenarbeit mit Ihnen.

Weitere Informationen sowie eine Vermögensverwalter-Suchfunktion finden Sie auf der VuV-Homepage. 
Darüber hinaus können Sie sich gerne an die VuV-Geschäftsstelle wenden. 
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